
Abgeltungsteuer: Kein Altersentlastungsbetrag für Kapitalerträge  

In die Berechnung des Altersentlastungsbetrags fließen Kapitalerträge nicht ein, soweit sie der 
Abgeltungsteuer unterliegen. Dies hat das Finanzgericht Düsseldorf aktuell bestätigt. Bei 
Rentnern, die neben ihrer Rente ausschließlich Einkünfte aus Kapitalvermögen beziehen, entfällt 
der Altersentlastungsbetrag also vollständig.  

Ausnahme: Sofern die Kapitalerträge über die Günstigerprüfung der tariflichen 
Einkommensteuer unterworfen werden, lässt sich der Altersentlastungsbetrag auch von den 
Einkünften aus Kapitalvermögen abziehen.  

Hintergrund  

Steuerpflichtige erhalten einen Altersentlastungsbetrag, wenn sie vor dem Beginn des 
Kalenderjahrs, in dem sie ihr Einkommen bezogen haben, das 64. Lebensjahr vollendet haben. 
Für Personen, die das 64. Lebensjahr vor dem 1.1.2005 vollendet haben, also vor dem 2.1.1941 
geboren sind, beträgt der Altersentlastungsbetrag 40 % des Arbeitslohns und der positiven 
Summe der Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbstständiger Tätigkeit sind, höchstens jedoch 
1.900 EUR. Versorgungsbezüge und Leibrenten bleiben außer Betracht.  

Bei Steuerpflichtigen, die am 2.1.1941 oder später geboren sind, wird der Altersentlastungsbetrag 
sukzessive - bis zum Jahr 2040 - auf 0 EUR abgeschmolzen (FG Düsseldorf, Urteil vom 
13.10.2010, Az. 15 K 2712/10 E).  

 


